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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 
Bundesministerium für öffent­
liche Wirtschaft und Verkehr· 
Sektion 11, Abteilung 4 

Radetzkystraße 2 
1030 Wien 

Präs - 22.00-76/90-2 

Präsidialabteilung 

8011 Graz, Hofgasse 15 

DVR 0087122 

Bearbeiter 

Harald Novak 
Telefon DW (0316) 877/ 3422 
Telex 311838 lrggz a 
Telefax (0316) 877/2339 

Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schrei\;>ens anführen 

Ggst 

Bezug 244.017/21-11/4/90 
Daium: 3. AUG.1990 

f"r " 3. Aun I Verteilt.. .- , . ...' 
-.- .. -'t,.. ~ • ...,., 

Auf Grund der do.Einladung vom 20.April 1990 wird fQlgende 
nahme bezogen: 

I. ~JJ.9_~.!!1 ein _~_§l 

Eine Bevorzugung der staatlichen Verkehrsträger gegenüber den privaten 
Kraftfahrlinienunternehmungen auf dem Sektor des Kraftfahrlinienwesens 
erscheint nicht mehr gerechtfertigt zu sein. Ein neues Kraftfahr­
liniengesetz müßte somit eine ·Gleichstellung aller Kraftfahrlinien­
unternehmer gewährleisten. Diese Gleichstellung müßte aber auch im 
Interesse der Fahrgäste bei den Tarifen und der Abdeckung von e~­
mäßigten Tarifen für bestimmte Personengruppen zum Tragen kommen. 

Gerade in der heutigen Zeit legt der Fahrgast auf eine rasche und be­
queme Beförderung immer mehrWert. Mangelnde Bequemlichkeit und Zeit­
verlust lassen nur allzu rasch beim Fahrgast den Gedanken aufkommen, 
wieder mit dem eigenen PKW oder mit einer PKW-Fahrgemeinschaft zu rei­
sen. Es ist daher nicht akzeptabel, den Bus lediglich als Zubringer 
zum Schienenverkehr anzusehen. Beim Versuch, die Fahrgäste unbedingt 
auch zur Benützung der Schiene zu zwingen, darf nicht vergessen 
werden, daß für viele Fahrgäste dies dann mit längeren Fahrteiten, 
aber auch mit der Unbequemlichkeit eines mehrmaligen Umsteigens 
verbunden ist. 

Bei der Neufassung des Kraftfahrliniengesetzes müßte auch unbedingt 
Vorsorge getroffen werden, daß bestehende Rechte aufrecht bleiben und 
in sie auch nicht eingegriffen wird. 

GEDRUCKT AUF UMWELTSCHUTZPAPIER 0 
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Auch mljßtc bei dDr Ej'3rbcitul!9 eines Ent',')I~rf2'::; eines ;leut';: KnftfJhi'l hli2:1gc­
seL~eS dur'auf geachL~t v.,erden, daß der' Gi-:':,;;t:eS~.;2)<t >-: ;;1ilcr' FOi','11 ,"i"::Lc 11 t 
wird, die der RE:cht:,p:";~chun9 die HÖ'Jlichkeit gibt, .:!i!f G;".UHJ';Oil \lS;;i1 I,!ild 
einde

' 
.. :ti.g,;t'1 3es,~iffcn eine I<ontr~oll(' 'JOi~ZUn2hmen. 

I 

Die beabSlchti9t~ Novellierung wird daher begrl.i;3 t, 

~:;c~:;:;~~:~t~~::~_~~:::::1?9gtl: Ir. 

1.) 

Zu § 2~ 

Das KraftfJhrl in~engesetz in seiner der:e~tig2n FJSSllr; beinhaltet ke1nc Be­
stimmung. d~c de~ G~set:estext des § 18 Abs 6 E~senb2hng2setz ("3el vorUber­
gehenden Störung~n des Eisenbahnbetriebes ist das Eiscl!bahnunternehmen be­
reci,tigt, die Betörderung mit Fahrzeugcn durchzufUh~en. die nicht an Schienen 
gcbunden s'nd") *echnung trägt. 

I 
Im § 2.i~t daherj,folsende Ergän~ung aufzuneh~en: "Else~b~hnunter~ehmen, ~ei 
kurz:eltlgen vor~bergehenden Storungen desElscnbahnbetrlcbes. Dlese Schlenen­
ersJt:verkehre wtrden zum Sc~ienentar~f durchgefUhrt," 

Zu § 1 libs 1. 

Die Ziffer 1 ist durch elnen Befähigungsnachweis gemäß) S Abs 2 Gelegen­
heitsvarkohrgese z zu erweitern. 

Zu 5 4 Ab:3 1: 

Im !-linbl ick auf 
verbu~den sind, 

ie hohen Kosten, die mit der Err;chtu"g e~n;=r Kt:::ftfJhi'llnie 
ollte dieser Absatz wie folgt abgejndert werden. 

"Soll fUr 2~ne L nie, fUr die eine befr~stete Konzession erteilt worden ist, 
eine neue Konzes ion erteilt werden, 1st, soferne sich jet ~isherige Kon­
zessionsillhaber I meine Erteilung be1llirbt, diesem die Konzession in :ninde~-:;tens 
dem bisherigen U fang zu erteilen", 

Zu § 5 ,I\bs '3: 

Im Hinblick auf den Postenlauf und aus terminlichen Gr~nden ~:t oft die ~in­
haltung der Mindestfrist von 30 Tagen nicht mehr mb91~ch. Eine ÄuBcrun9sfrist 
von mindestens 6.Wochen, höchstens jedoch 8 Wochen, wäre einzuräumen. 

Zu § 6 Abs 1: 
I 

Im Hinblick auf ~as aufwendige und arbeitsintensive Verwaltungsverf2hren sowie 
auf die Kosten, ~ie mit einer Kraftfahrl inie verbunden 3ind, sa'lt2 e~ne Kon­
zession auf 20 J~hren erteilt werden, wobei s~ch d~ese automatisch lim jeweils 
15 Jahre verlängern sollte, soferne kein Verzicht de~ Jnternehmens oder ein 
Entzug der Behörde vorliegt. Dies wUrde auch eine we~ent~iche Verwaltungsver­
einfachung und Entlastung der ßehördenstcllen mit sic~ bringen. 
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Zu § 7: 

Hier sollte es statt "die Konzession rUcknehmen" heißen: ~di2 Kon~es:ion ~nt­
·ziehen". 

Zu § 3 Abc; 3: 

Es so 1'1 t (; 9 e~: e t:.: 1 i c ~ \I e r 3 n k (.; r t ',~ '= r den, i i1 Ne 1 eh 21" r ü ,. in ~: 11 d i n ',~ (; 1 c ~ e m t\ LI ~~ maß 
jenen Personen ein Teil des Fahrpreises abgegolten wird. denen eine Erm~ßi9ung 
zuerkannt wurde. 

Zu § 8 Abs 4: 

D~s Wort "unentgeltl Ich" wäre zu streichen, da nicht einzusehen ist, warum 
sowohl die private~ Kraftfahrl lnienunternehmungen als auch der Kr3 f twagen­
dienst der österreichischen 8undesbahnen die Briefpost unentge' t1 Ich zu be­
fördern haben. 

Zu § 12: 

Im zweiten Satz sind die Worte "im Amtlichen österrejchischen Kursbuch" zu 
streiöen. 

Nachdem Immer wieder Schwierigkeiten auftreten. Personen, die ohne eine ent­
sprechende Berechtigung kraftfahrlinienjhnl iche Beförderungen durchfUhren, 
entsprechend bestrafen zu können, ist der Abs 1 wie folgt zu er9~n2en: 

"ße~ kraftfahrlinienähnlichen Beförderungen ohne eine entsprechend2 Konzession 
nach diesem Bundesgesetz oder bei Übertretung der ßesti~mungen des 3undesge­
setzes .... . H. Außerdem mUßte der Betrag von 30.000 S einer zeits~m~ßen 
Anhebung unterzogen werden. 

Zu § 16 Ab::; 2: 

Der Abs 2 hätte zu entfallen. da ri~cht einzusehen 1st; weshalb die Strafbe­
stimmungen 1m Bereich der Post- und Telegrafenverwaltung sowie de~ öster­
reichischen 8undesbahnen nicht gelt~n sollen. 

ZI.l § 18: 

Diese Bestimmung könnte gestr~chen werden. 

Zu § 19: 

Im Rahmen der neu zu fassenden Ubergangsbestimmungen mUßte unbedingt fest­
gehalten werden. daß bei einer Abänderung d~s Kraftfallrliniengesetzes be­
stehende Rechte nicht berührt werden dürfen. 
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Zu§ 9 Aly: 3 ~ 

Es mCiß te :3U~:: rc: ichen. p ,"0 0 j' t nur (; i ne Ha 1 tes ~e 11 (~3n:::I.~92ben und d i ,-' ::u'~j t;:­

l,~chen Haltcsteillen 3m Ende des FaIH"!Jlanes ',:;,te,' "v.Jeit,:;ren ~alt2st<,:'1,~n" an,:u-
fuhren. i 

I 
Die An f i.i h run 9 d ~ t CJ e n e h m i 9 t e n ß e f ö r der u n 9 s P re i ':; e ~ r s c h 2 1 n t il U i ' d a tlil '3 i ;1 n v 0 11 , 
wenn sie vom Re~el tarif abweichen. 

Zu § 9 t~bs 4 : 

Hier müßte die Bezeichnung "Amtl'ches österreichisches Kursbuch" entfallen. 

Zu § 1L 

.Änderung: 

§ 11 Abs 1 KrJft~ahr1inien dUrfen ..... den 3estimmungen dieser Verordnung und 
dem KFG 1967, 8GBl 267/1967 in der geltenden Fassung sowie der ~ie=u er~ange­
nen KDV 1967, 3GB1 399/67 in der gel tenden Fassung, entsprechen. Die Fahrzeuge 
müssen den Anforderungen des Linienverkehrs Rechnung tragen. 

(2): Als Linienfahrzeuge kommen in Betracht: 

1.) 
2. ) 
3. ) 
4 . ) 
5 . ) 

Omn i busse :.; 'insch 1 i e81 'i ch de rübe ,'1 e it ungsomn i busse :.md Gy rob~Jsse 
Anhängewagen zur Personenbeförderung 
S a t tel k j- :3 f tf;J h r' zell 9 e 

Ge1enkkr3ftf~hrzeuge 
I 

In AU3n3hm2f~11en Konzess~onsbehörde 

(3) In Verbindung mit Fahr::eugen nach Abs 2, Z 1, 3 und S dürhn Ein3chs­
anh~nger mi~ einem höchsten zulässigen Ges~mtgewicht bis 2 t fUr die Gepäck­
beförderung mitgeführt werden. Hiedurch werden die Best~mmungen des § 61 KDV 
1967 über das M'tfUhren von E~nJchsanhängern nicht berührt. 

Zu § 12~ 

Alle Kraftfahr1i ienfahrzeuge sollten mit Zielschildern ausgestattet sein und 
die Beschilderung sollte nicht nur vorne, sondern auch seitlich und hinten 
vorgeschrieben w rden. 

Zu § 13: 

(1) Die Linienfahrzeuge müssen mit einem WegmeBgerät (Kilometerzähler) und 
einemGesch'tYindi~keitsmesser ausget'üstet sein. 

! 

(2) linienfahrze~ge mit mehr 31s 16 Fahrgastplätzen müssen mit geeigneten 
Fahrtschreibern ~nd Wegstreckenmessern ausgerüstet sein. die so beschaffen 
sind, daß sie ni~ht von Unbefugten in Betrieb oder auaer Betrieb gesetzt 
werden können, D!ies gilt nicht für Kt'aftfahrzeuge mit einer .... mehr als 
1 km, 
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( J ) Der FJ h i' t ::, C h ;' 2 i b H ,... all f s c h r c: i b G n _ Die Sc hall b 1 ::i tt crs i nd v 0:' Ai: L' i t t 
der Fahrt mit dem Namen d(-;~~, Lenkers, dem AI.:-':ljilil'JspunH .... SL.1iid des ;\i:o-' 
m" te i'zäh 1 crs e i n_~u t rd'j(~h. Cl i c SC:ldUb l::it te r' -:: j Ild de r ßc;hö ,'de JI.~f Ver' Lw']:::! ::1.1;" 
Ei;l-~icht;lallin(' vor~:ulc(j2i1. DeI' Unternehmer !pt '3i2 ein Jahr 11n'J, 'J::i'(~C:l;let\lOm 
T.l9 J;:r' lct:::t,:n l::nt".)91.1n9. JuF~:uGe\o\lahr('>n. 

(4) Dl2 in den ... , 8JUdi't angehöt~:n. 

Der Abs 5 ist zur Gjnzc Z~ streichen und durch nachfolgenrlcn Z~ ~rs0t:::cn. 

(5) Der Unter~ehmer (Konzessionsinhaber oder Betrieb~1eiter, falls ein ~olcher 
bestell t wurde), oder deo::sen Beauftragter hat den FahrL3chreibei' und dcs'3cn 
Antrieb~aii1richtL!ng (Fahrtschreiberanlage) nach jedem E~nbau und jeder Repar3-
tur diesel' Anlage und nach jeder Änderung der Wsgdre!lzahl oder des wirksamen 
Reifenumfang2s des Kraftfahr:euges, sonst mindestens einmal vorl innerhalb von 
zwei Jahren seit der letzten PrUfung. durch einen gemjß § 125 KFC 1967 be­
stellten Sachverstjildigen, durch die ßundesprüfanstalt fUr Kr3ftfahr:euge oder 
d ~ reh ein c n h i e:::~..; ge m j ß § 2 4 ( 5 ) K F G 1967 E r'm ä c h t i 9 t e n p r'lj fe n :::: u 1 ass e n, 0 b 
Einbau. Zustand, MeBgenauigkeit und Arbeitswsise der ~ahrtschreit2ranlage d~e 
tichtigeWirkung des Fahi'tschreibe~s ergeben. Eln Nachweis über das Ergebnis 
der letzten durchgeführten Überprüfung der Fahrtschr3;~eranlage ist bei einer 
Ubci'prUfung gemäß § 32 DurchfUhrungsverordnun~ zum KrlFtfJhrl iniengeset: 1952 
von:ul 2gen. 

Zu ~ 11: 

(1) Bei den Einstiegen .... werden kbnnen. 

(2) Im Ortslinienverkehr müssen bei Fahrzeugen, die nach Inkr3fttr2ten d1ese~ 
Verordnung gemäß dem § 11 dieser Verordnung erstmalig zugelassen werden ... _ 
abgesc~irmt sein. 

(J) F311s solche Fahrzeuge .... 300 mm betragen. 

Zu ~ 20: 

Die unter 1 it 2 angeführten Zahlen von 20 bzw 50 Fahrzeugen ersche~nen nicht 
mehr zeitgcm~ß. Es müßten d~e Zahlen von 20 auf 50 und von SO )uf 100 erhöht 
werden. Nicht zuletzt sind auc~ tüchtige und ambition~erte fachkrjft2 ~'t HTL­
oder !1ochschl"l abschl uß für del'art i 9C Aufg]b2;~ kaum zu bekommen. 

§ 20 I~bs 2 Z 3: 

Die Erlaubnis zur FUhrung von Kraftwagen mit nicht mehr als 3 Plätzen fUr 
beförderte Personen außer dem Lenkerplatz und Sonderkr3ftfahrzeugE, auch wenn 
mit ihnen ein leichter Anhänger gezogen wird (FUhrerschein der Gruppe Cl. 

(3) Werden in einem Unternehmen .•.. fachte~hnische Praxis 

Die Erlaubnis zur Führung von Kraftwagen mit nicht mehr als 8 Plätzen für 
bef6rderte Personen außer dem Lenkerplatz und Sonderkraftfahrzeuge, auch wenn 
mit ihnen ein leichter Anhänger gezogen wird (Führerschein ~er Gruppe C). 

(4) Der Unternehmer .... Kraftfahrlinien unternehmen keine Anwendung_ 
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Zu § 23 Abs Z 4: 

Der Lenker efines Omnibusses ist derzeit nicht mehr in der Lage, die 
Unterbringung des Handgepäcks zu überwachen. Dieser Punkt wäre daher 
zur Gänze ZU! streichen. 

Zu § 23 Abs \: 

Da in den Au obussen keine Schaffner mehr eingesetzt werden, wäre die­
ser Punkt zu Gänze zu streichen. 

Zu § 24 Abs ~: 

Im 3. Satz ist das Wort "Ortslinienverkehr" durch das Wort 
"Stadtlinien~erkehr~ zu ersetzen. 

Zu § 26 Abs ?: 
Dieser Ab$at~ ist zu streichen, nachdem die wirtschaftliche Situation 
im Kraftfahr~inienverkehr kaum irgendwelche zusätzlichen Investitionen 
zuläßt. Im W~ge der Schulwegsicherung ist durch die Gemeinden hiefür 
Sorge zu trapen. 

Zu § 30 Abs ~: 

Die Worte "d~e Arme von der Fahrbahn fortweisend" können gestrichen 
werden. Die derzeitige Diktion hat fallweise zu Schwierigkeiten ge­
führt. 

Zu § 33 Abs 

(1) Die Zust ndsprüfungen nach § 32 Abs 2 Z 1 und 2 sind vom zu­
ständigen La deshauptmann bei den im § 57 (2) KFG 1967 vorgesehenen 
Stellen g1ei hzeitig mit den Prüfungen bzw überprüfungen nach § 55 
KFG 1967 vor ehmen zu lassen. 

(2) rüfungen nach § 32 Abs 2 Z 2 können von den juristischen 
Personen, fü die die Ausnahmebestimmungen des § 55 KFG 1967 gelten, 
im eigenen Wirkungskreis unter der Verantwortlichkeit des Leiters des 
Betriebsdien tes durchgeführt werden. 

(3) Die Zust ndsprüfungen ••• Leiter des Betriebsdienstes vorgenommen 
werden. 

(4) Die DurC~fÜhrung der Zustandsprüfung ist im Wagenbuch im Sinne des 
§ 87 (5) KFG 1967 sowie im Typenschein oder im Einzelgenehmigungsbe­
scheid im Si ne der §§ 30 und 31 KFG 1967 vorzumerken. 

Zu § 35 Abs ~: 
i 

Hiezu wird angeführt, daß im § 103 Abs 5 lit a KFG 1967, in der der­
zeit geltenden Fassung. eine gleichartige überprüfung halbjährlich 
vorgeschr;eb~n ist. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden unter einem 25 Abdrucke dieser 
Stellungnahme unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung 
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